






































































































Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Volksbank Magdeburg eG, Magdeburg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Volksbank Magdeburg eG, Magdeburg (im Folgenden

"Genossenschaft") - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrech-

nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt der Genossenschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kreditge-

nossenschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft.

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 53

Abs. 2 GenG, §§ 340k, 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537 / 2014; im Folgenden

"EU-APrVO") unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind

von der Genossenschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-

ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10

Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO i. V. m. §§ 55 Abs. 2, 38 Abs. 1a GenG, dass alle bei uns beschäftigten Perso-

nen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach

Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Er-

messen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2024 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prü-

fung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksich-

tigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar: Bewertung

der Kundenforderungen

a) Sachverhalt und Problemstellung

Die Forderungen an Kunden, saldiert mit den gebildeten Risikovorsorgen, belaufen sich auf 953,8

Mio. EUR. Dies entspricht 85,8 % der Bilanzsumme. Zudem bestehen Eventualverbindlichkeiten in

Höhe von 13,3 Mio. EUR. Innerhalb des Postens nehmen die Finanzierungen von Renditeimmobili-

en eine herausragende Rolle ein. Strukturelle Besonderheiten im Kundenkreditgeschäft bestehen

in folgenden Aspekten:

- Aufgrund der hohen Volumina, der hohen Blankoquote und der hohen Risikowerte gelten die

10 größten Engagements als Risikokonzentration im Sinne der MaRisk BTR 1 Tz. 1.

- Die Größenklassengliederung des Kundenkreditvolumens zeigt einen Schwerpunkt im Bereich

der Größenklasse ab 5,0 Mio. EUR, deren Anteil am Gesamtvolumen im Dezember 2024 53,5 %

beträgt.
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Die Identifizierung von Wertminderungen und die Ermittlung von Einzelwertberichtigungen sowie

die Bemessung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten unterliegen wesentlichen Schät-

zungsunsicherheiten und Ermessensspielräumen. Dazu kommt eine durch die Corona-Pandemie

verursachte hohen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Das Risiko

für den Jahresabschluss liegt darin, dass Wertberichtigungsbedarf nicht rechtzeitig identifiziert wird

bzw. die Höhe der Wertberichtigung von der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der jeweiligen

Kreditnehmer sowie von der Bewertung der Kreditsicherheiten beeinflusst wird.

Daher ist die zutreffende Bewertung der Kundenforderungen insbesondere im Bereich der Finan-

zierung von Renditeimmobilien für den Jahresabschluss und insbesondere die Ertragslage von ent-

scheidender Bedeutung und stellt nach unserer Einschätzung einen besonders wichtigen Prüfungs-

sachverhalt dar.

b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Wir haben zunächst beurteilt, ob die für die Bewertung der Kundenforderungen relevanten Prozes-

se der Genossenschaft derart ausgestaltet sind, dass akute Risiken mit hinreichender Sicherheit

rechtzeitig erkannt werden und gegebenenfalls eine Risikovorsorge in ausreichendem Umfang ge-

bildet wird.

In Folge haben wir uns von der Funktionsfähigkeit der Regelungen bzw. Prozesse überzeugt.

Des Weiteren haben wir analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Dabei wurde der Datenbe-

stand der Genossenschaft in Hinblick auf vordefinierte Prüfkriterien ausgewertet. In diesem Zuge

wurden neben den Ratingeinstufungen die Höhe der ungesicherten Kreditteile, die Gesamtzusage

sowie Engagements mit "Negativkriterien" berücksichtigt.

Hierauf aufbauend haben wir bewusst ausgewählte Kreditengagements hinsichtlich der Notwendig-

keit und - soweit erforderlich - der Angemessenheit einer Risikovorsorge einer Einzelfallprüfung un-

terzogen.

c) Verweis auf weitergehende Informationen

Weitere Angaben der Genossenschaft zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen im Kredit-

geschäft sind im Anhang im Abschnitt Bilanzierungsund Bewertungsmethoden enthalten. Im Lage-

bericht sind Ausführungen zu den Kreditstrukturen und Verfahren der Risikoerkennung enthalten.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für

den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kreditgenossenschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-

ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Genossen-

schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

sen in Einklang steht, gemäß den §§ 289 und 289f HGB aufgestellt ist und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 53 Abs. 2 GenG, §§ 340k, 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können

aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünfti-

gerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko,

dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrol-

len und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-

handlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Genossenschaft bzw. dieser Vorkehrungen und

Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Genossenschaft zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-

liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-

sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Genossenschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Genossenschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Genossenschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung

sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kon-

trollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber dem Aufsichtsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanfor-

derungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von de-

nen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken,

und sofern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlun-

gen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Aufsichtsrat erörtert haben, diejenigen Sachverhal-

te, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren

und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Be-

stätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe

des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir sind als zuständiger Prüfungsverband gesetzlicher Abschlussprüfer der Genossenschaft.
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Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit unserer Berichter-

stattung an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO i. V. m. § 58 Abs. 3 GenG (Prüfungsbericht) in Ein-

klang stehen.

Bei uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, haben folgende Leis-

tungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht der geprüften Genossenschaft angegeben wur-

den, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die geprüfte Genossenschaft bzw. für die von dieser beherrschten

Unternehmen erbracht:

- Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts nach § 89 WpHG
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Bernd Müntz.

Berlin, 22. April 2025

Genoverband e.V.

Bettina Hubrich Bernd Müntz

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
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Allgemeine Auftragsbedingungen
Genoverband e.V.
vom 1. Oktober 2024

1 Geltungsbereich(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Prüfungen undBeratungen der Genossenschaften, die dem Verband als Mitgliederangehören, sowie für alle sonstigen Tätigkeiten des Verbandes gegen-über diesen Genossenschaften, soweit nicht etwas anderes ausdrücklichin Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Siegelten sinngemäß für Aufträge von Mitgliedsunternehmen in andererRechtsform (z. B. im Fall von Artikel 25 Abs. 1 EGHGB) und von Vereinen,die Mitglied des Verbandes sind.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen demVerband und der Genossenschaft herleiten, wenn dies vereinbart ist odersich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick aufsolche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Drittengegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mitdem Auftraggeber stehen dem Verband auch gegenüber Dritten zu.
2 Gegenstand, Umfang und Ausführung der Prüfungen,Beratungen und sonstigen Tätigkeiten(1) Gegenstand der Prüfung, Beratung oder sonstigen Tätigkeit ist die zuerbringende Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. DerVerband übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keineAufgaben der Geschäftsführung. Der Verband ist für die Nutzung oderUmsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich.
(2) Gegenstand und Umfang der gesetzlichen Prüfungen von Genossen-schaften ergeben sich aus § 53 GenG, bei Kreditgenossenschaftenergänzend aus § 340k HGB sowie § 29 KWG und § 89 WpHG. Für dieKonzernabschlussprüfung gilt § 14 Abs. 2 PublG, im Fall der Kreditgenos-senschaften § 340k HGB. Gegenstand und Umfang einer sonstigenPrüfung, Beratung oder sonstigen Tätigkeit richten sich nach den getroffe-nen Vereinbarungen, bei Sonderprüfungen, die durch den Verbandsvor-stand angeordnet sind, nach dem vom Verband seinen Mitarbeiternerteilten Auftrag.
(3) Die Prüfungen, Beratungen und sonstigen Tätigkeiten werden nachden Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. InEinzelfällen kann sich der Verband anderer sachverständiger Personenbedienen; diese werden gemäß Nr. 8 Abs. 1 verpflichtet.
(4) Die Prüfung erstreckt sich in der Regel nicht auf die Vornahme vonEinzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen undsonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei der Durchfüh-rung der Prüfung dazu Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlichvereinbart ist. Gegenstand der Prüfung sind in der Regel auch nichtEinzeluntersuchungen hinsichtlich der Einhaltung steuerrechtlicher undanderer Vorschriften, z. B. des Arbeits-, Lebensmittel-, Wettbewerbs-und Außenwirtschaftsrechts sowie die Feststellung, ob Subventionen, Zu-lagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werdenkönnen.
(5) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei be-triebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung inTextform.
(6) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließen-den Äußerung des Verbandes, so ist er nicht verpflichtet, die Genossen-schaft auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungenhinzuweisen.
3 Mitwirkungspflichten(1) Der Vorstand der Genossenschaft bzw. der Auftraggeber hat dafür zusorgen, dass dem Verband alle für die Ausführung der Prüfung bzw.sonstiger Aufträge notwendigen Unterlagen und weiteren Informationenrechtzeitig und vollständig übermittelt werden und ihm von allenVorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für dieDurchführung der Prüfung oder des Auftrages von Bedeutung seinkönnen. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen,Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Verbandesbekannt werden. Die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber wird demVerband geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Verbandes hat der Vorstand der Genossenschaftbzw. der gesetzliche Vertreter des Auftraggebers die Vollständigkeit dervorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie dergegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Verband formuliertenErklärung (Vollständigkeitserklärung) in gesetzlicher Schriftform odereiner sonstigen vom Verband bestimmten Form zu bestätigen.
4 Sicherung der Unabhängigkeit(1) Die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber hat alles zu unterlassen,was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Verbandes gefährdet. Diesgilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angeboteauf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote,Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Verban-des, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Un-abhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie aufden Verband, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist derVerband zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. Hier-von ausgenommen sind die gesetzlichen Prüfungen gem. Ziffer 2 Abs. 2.
5 Berichterstattung und mündliche AuskünfteSoweit der Verband die Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung desAuftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sindunverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglichvereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Verbandes nurdann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen desPrüfers außerhalb des Prüfungsberichts sind stets vorläufig. MündlicheErklärungen und Auskünfte des Verbandes außerhalb des erteilten Auf-trages sind stets unverbindlich.
6 Weitergabe von beruflichen Äußerungen(1) Die Weitergabe von Prüfungsberichten oder Teilen daraus, Gutachtenund sonstigen Stellungnahmen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung– durch die Genossenschaft bzw. den Auftraggeber an einen Dritten be-darf der in Textform erteilten Einwilligung des Verbandes, es sei denn, dieGenossenschaft bzw. der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Informa-tion aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung ver-pflichtet.
(2) Die Verwendung von Prüfungsergebnissen oder Stellungnahmen zuWerbezwecken ist unzulässig.
7 Mängelbeseitigung(1) Bei etwaigen Mängeln hat die Genossenschaft bzw. der AuftraggeberAnspruch auf Nacherfüllung durch den Verband. Nur bei Fehlschlagen,Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Un-möglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vomVertrag zurücktreten, wenn ein solcher vorliegt. Die Genossenschaft bzw.der Auftraggeber kann wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zu-rücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlas-sen, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für sie ohneInteresse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen,gilt Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss von der Genossenschaftbzw. dem Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht wer-den. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzli-chen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem ge-setzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler undformelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachtenund dergleichen) des Verbandes enthalten sind, können jederzeit vomVerband auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, diegeeignet sind, in der Äußerung des Verbandes enthaltene Ergebnisse inFrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegen-über zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist die Genossen-schaft bzw. der Auftraggeber vom Verband tunlichst vorher zu hören.
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8 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz(1) Der Verband und die für ihn tätigen Personen sind verpflichtet, überTatsachen und Umstände, die ihnen bei ihrer Berufstätigkeit anvertrautoder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit der Verbandnicht zur Nutzung oder Weitergabe solcher Informationen befugt ist (z. B.anonymisierte Statistiken).
(2) Der Verband wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Datendie nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutzbeachten.
(3) Er erhebt, verarbeitet und nutzt Daten der Genossenschaft bzw. desAuftraggebers im erforderlichen Maße zur Durchführung des Auftrags.Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Nutzung ist dem Verbandnur im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben (z. B. für statistischeZwecke oder Darstellungen des Genossenschaftswesens) gestattet, so-weit eine Anonymisierung der Daten erfolgt oder diese ohnehin von derGenossenschaft bzw. dem Auftraggeber offen zu legen sind; betroffeneDaten können insbesondere Jahresabschlusszahlen, Umsätze, Mitarbei-terzahlen sein.
9 Haftung(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Pflichtprüfungen des Verbandes,gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkun-gen, insbesondere § 62 Abs. 2 GenG bzw. § 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendungfindet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist derAnspruch der Genossenschaft bzw. des Auftraggebers aus dem zwischenihr bzw. ihm und dem Verband bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatzeines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden ausder Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden,die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, ent-sprechend § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4.000.000,- EUR beschränkt. Glei-ches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit demVertragsverhältnis gegenüber dem Verband geltend machen sowie fürPrüfungen gem. § 89 Abs. 1 Satz 5 WpHG.
(3) Leiten mehrere Anspruchsteller Ansprüche aus einer fahrlässigenPflichtverletzung des Verbandes her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchst-betrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehre-ren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverlet-zung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren auf-einanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches, aufgleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassenals einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Indiesem Fall kann der Verband nur bis zur Höhe von 5.000.000,- EUR inAnspruch genommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechsMonaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der ErsatzleistungKlage erhoben wird und die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber aufdiese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprü-che, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einerschuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie beiSchäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG be-gründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibtunberührt.
(6) § 323 HGB und § 62 GenG bleiben von den Regelungen in Abs. 2 bis 5unberührt.
10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen(1) Ändert die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber nachträglich dendurch den Verband geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk verse-henen Abschluss oder Lagebericht, darf sie bzw. er diesen Bestätigungs-vermerk nicht weiterverwenden. Hat der Verband einen Bestätigungsver-merk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Verband durchge-führte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit be-stimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung desVerbandes und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Verband den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestäti-gungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat die Genossenschaftbzw. der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hatsie bzw. er auf Verlangen des Verbandes den Widerruf bekanntzugeben.

11 Ergänzende Bestimmungen für Beratungen undsonstige Tätigkeiten(1) Der Verband ist berechtigt, bei allen Beratungen und sonstigen Tätig-keiten, insbesondere bei der Beratung in Einzelfragen wie auch im Fall derDauerberatung, die von der Genossenschaft bzw. dem Auftraggeber ge-nannten Tatsachen und sonstigen Angaben als richtig und vollständig zu-grunde zu legen. Der Verband hat jedoch die Genossenschaft bzw. denAuftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzu-weisen.
(2) Ein Auftrag (z. B. Steuerberatungsauftrag) umfasst nicht die zurWahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass sichder Verband hierzu ausdrücklich verpflichtet hat. In diesem Fall hat dieGenossenschaft bzw. der Auftraggeber dem Verband alle für die Wahrungvon Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, sorechtzeitig vorzulegen, dass dem Verband eine angemessene Bearbei-tungszeit zur Verfügung steht.
(3) Der Verband berücksichtigt bei seinen Beratungen und sonstigenTätigkeiten die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und bei Hilfe-leistungen in Steuersachen ergänzend die wesentliche veröffentlichteVerwaltungsauffassung.
12 Elektronische KommunikationDie Kommunikation zwischen dem Verband und der Genossenschaft bzw.dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit die Genossen-schaft bzw. der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nichtwünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa dieVerschlüsselung von E-Mails, wird die Genossenschaft bzw. der Auftrag-geber den Verband entsprechend in Textform informieren.
13 VergütungDer Verband hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung An-spruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlichberechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Ausla-genersatz verlangen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.Die Gebühren und Honorare richten sich nach den von den zuständigenOrganen des Verbandes festgesetzten Sätzen. Der Verband ist vorbehalt-lich einer anderen Regelung berechtigt, die Gebühren und Honorare ein-schließlich des Auslagenersatzes im Banklastschriftverfahren zu erheben.
14 GerichtsstandDer Gerichtsstand ist der Sitz des Verbandes.
15 Anzuwendendes RechtFür den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-sprüche gilt nur deutsches Recht.
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